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Verordnung 

der Gemeindevertretung Kennelbach vom 24.06.2021 

(„Lärmschutzverordnung“) 

 

Auf Grund des Beschlusses der Gemeindevertretung der Gemeinde Kennelbach vom 24. Juni 

2021 wird gem. § 2 Abs. 1 des Gesetzes über Angelegenheiten der örtlichen 

Sicherheitspolizei (Landes-Sicherheitsgesetz), LGBl. Nr. 1/1987 idgF, zur Abwehr von 

ungebührlich hervorgerufenen störenden Lärmes verordnet:  

 

§ 1 

Die Vornahme lärmerregender Haus- und Gartenarbeiten, wie insbesondere Rasenmähen, 

das Häckseln und Heckenschneiden, und die lärmerregende Inbetriebnahme von 

Fahrzeugen und Maschinen außerhalb öffentlicher Verkehrsflächen, im Gemeindegebiet der 

Gemeinde Kennelbach ist an 

a) Sonn- und Feiertagen zur Gänze und an 

b) Werktagen (auch Samstagen) in der Zeit von 12.00 Uhr bis 13.30 Uhr, sowie in der 

Zeit von 20.00 Uhr bis 06.00 Uhr, 

untersagt. 
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§ 2 

Diese Verordnung findet gem. § 1 Abs. 2 des Gesetzes über Angelegenheiten der örtlichen 

Sicherheitspolizei (Landes-Sicherheitsgesetz), LGBl. Nr. 1/1987 idgF, keine Anwendung auf 

Lärmerregungen, die anderen bestimmten Verwaltungsgebieten, wie insbesondere dem 

Bauwesen, den Angelegenheiten des Gewerbes und der Industrie, dem Verkehrswesen 

bezüglich der Eisenbahnen, der Luftfahrt sowie der Schifffahrt oder dem Kraftfahrwesen 

zuzuordnen sind. 

§ 3 

Die Nichtbefolgung dieser Verordnung stellt eine Verwaltungsübertretung dar und wird von 

der örtlich und sachlich zuständigen Bezirkshauptmannschaft bestraft. 

§ 4 
Diese Verordnung tritt mit Beginn des nach der Kundmachung folgenden Tages in Kraft.  
Gleichzeitig tritt die Verordnung der Gemeindevertretung Kennelbach über die zeitliche 

Beschränkung lärmerregender Tätigkeiten vom 27.04.1987 außer Kraft. 
 
 
 
 

Die Vizebürgermeisterin: 
 
 
 

Irmgard Hagspiel 
 

 
 
 

Anschlagsvermerk 

 

Diese Kundmachung wurde   Unterschrift 

an der Amtstafel der Gemeinde angeschlagen am    

von der Amtstafel der Gemeinde abgenommen am    

   

 
 
 
 


